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EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) verfolgt gemäss der Mitte September
2017 verabschiedeten Botschaft des Bundesrates hauptsächlich zwei Ziele: Erstens
sollen die der rasanten technologischen Entwicklung in jüngster Zeit geschuldeten
Schwächen des bestehenden Gesetzes behoben werden und zweitens soll das
revidierte Gesetz den diesbezüglichen Entwicklungen im Europarat und in der EU
Rechnung tragen. Im Rahmen der Revision ihres Datenschutzrechts erliess die EU u.a.
die Richtlinie 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten im Bereich des Strafrechts, die auch Teil des Schengen-
Acquis ist. Die DSG-Revisionsvorlage soll daher die Anforderungen der genannten EU-
Richtlinie übernehmen, um sicherzustellen, dass die Schweiz ihre Schengen-
Verpflichtungen wahrnehmen kann. Der Europarat erarbeitete indes ein Protokoll zur
Revision des Übereinkommens SEV 108 zum Schutz des Menschen bei der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, womit das schweizerische
DSG nach der Revision ebenfalls vereinbar sein soll. Aus Sicht des Bundesrates bilden
die Ratifikation dieses Übereinkommens einerseits und die Annäherung an das
Datenschutzrecht der EU andererseits die zentralen Voraussetzungen dafür, dass die
Europäische Kommission der Schweiz weiterhin ein angemessenes Datenschutzniveau
attestiert. Vor allem für die Schweizer Wirtschaft ist dieser sogenannte
Angemessenheitsbeschluss von zentraler Bedeutung, da die Schweiz in allen Bereichen,
die nicht der Schengen-Zusammenarbeit unterstehen, von der EU als Drittstaat
angesehen wird und ein Datenaustausch zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten
nur erlaubt ist, wenn Letzterer ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet.
Zu den wichtigsten inhaltlichen Änderungen im DSG zählt neben dem Verzicht auf den
Schutz der Daten juristischer Personen eine grundsätzliche Informationspflicht bei der
Datenbeschaffung für alle Bearbeitungen durch Private, um die Transparenz der
Datenbearbeitung generell zu verbessern. Überdies soll bei den für die
Datenbearbeitung Verantwortlichen über entsprechende, von den Branchen
erarbeitete Verhaltenskodizes die Selbstregulierung gefördert werden. Auch der EDÖB
soll in seiner Position und Unabhängigkeit gestärkt werden und neu wie seine
europäischen Amtskollegen Untersuchungen gegenüber Datenbearbeitern eröffnen
sowie Verfügungen erlassen können. Letztlich sollen auch die Strafbestimmungen
gegenüber heute verschärft werden. Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/680
umfasst die Vorlage zusätzlich Anpassungen in weiteren Gesetzen, namentlich im
Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im Rechtshilfegesetz sowie im Schengen-
Informationsaustauschgesetz.
Mit seinem Entwurf kam der Bundesrat vor allem der Wirtschaft entgegen, die in der
Vernehmlassung Kritik an der weitgehenden Regulierung geübt hatte. So wurde nun auf
ein «Swiss Finish» verzichtet; d.h. es sind keine Anpassungen vorgesehen, die über den
EU-Standard hinausgehen. Insbesondere das Sanktionensystem kommt im Vergleich zur
Vernehmlassung abgeschwächt daher, soll die maximale Busse doch nur noch CHF
250'000 und nicht wie ursprünglich vorgeschlagen CHF 500'000 betragen. In den
Augen des SGV sind die Bussen dennoch zu hoch und die Position des EDÖB zu stark.
Der EDÖB Adrian Lobsiger selbst zeigte sich im Grossen und Ganzen zufrieden mit dem
Entwurf des Bundesrates und bedauerte einzig, dass ihm nicht die Kompetenz
zugestanden wird, ohne Strafprozess direkt Bussen zu verhängen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
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1) BBl, 2017, S. 6941 ff.; BBl, 2017, S. 7279 ff.; NZZ, SGT, TA, 16.9.17
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